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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

 

Gegen den Beschluss des Nationalrates vom 10. Dezember 2004 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, das 
Jugendgerichtsgesetz 1988, das Bundesgesetz über die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, das 
Staatsanwaltschaftsgesetz und das Bewährungshilfegesetz geändert werden 
(Strafprozessnovelle 2005) keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2004 12 20 
 
 

 Sissy Roth-Halvax Anna Elisabeth Haselbach 
 Schriftführung Präsidentin des Bundesrates 

 

 


